
  

 

 

Frequently Asked Questions – FAQ 
Abrechnung medizinischer Leistungen in Zusammenhang mit 
COVID-19 (Neues Corona-Virus) 
Aktualisierte Version: 7. April 2020:  
Die Anpassungen betreffen Punkt 3 und 4. 

1 Wie kann der Nasen-/Rachenabstrich für den Coronavirus verrechnet 
werden? 

Der Rachenabstrich wird über die ärztliche Konsultation (TARMED Tarifpositionen 00.0010ff) abge-
rechnet. 

2 Wer darf die Laboranalyse 3565.00 der Analysenliste abrechnen? 
Die Position 3565.00 SARS-Coronavirus-2 (SARS-CoV-2), RNA-Amplifikation inkl. Amplifikat-Nach-
weis, pro Primärprobe darf nicht in der Arztpraxis abgerechnet werden. 
 
Auf der Webseite des Bundesamtes für Gesundheit (BAG) im Bereich der Analysenliste finden Sie 
weiterführende Informationen zur Verrechnung auf einem Faktenblatt des BAG. 
• Der verordnende Arzt muss auf der Laborverordnung vermerken, ob die Analyse aufgrund Krank-

heit oder Anordnung des Kantonsarztes (oder auf Wunsch der Person) erfolgt. 
• Das Laboratorium ist verpflichtet, die Rechnungen gemäss der Verordnung des Arztes zu adres-

sieren. 
Im Rahmen der Präsenzdiagnostik im Praxislabor dürfen nur die entsprechenden Analysen gemäss 
der Analysenliste (AL) abgerechnet werden. Weiterführende Informationen finden Sie im Faktenblatt 
Schnelle Analysen und in den FAQs zum Thema Präsenzdiagnostik im Praxislabor. 
 

3 Limitationen für Telefonische Konsultationen und Leistung in Abwe-
senheit 

Die FMH hat als Berufsverband der in der Schweiz tätigen Ärztinnen und Ärzten Mitte März 2020 zwei 
Anträge an den Bundesrat gestellt, die tarifarischen Limitationen (pro Sitzung und Zeitraum) von tele-
fonischen Konsultationen aufzuheben sowie die Limitationen für Leistungen in Abwesenheit während 
«ausserordentliche Lage» anzupassen. Das Bundesamt für Gesundheit BAG hat am 3. April 2020 ein 
Faktenblatt «Kostenübernahme für ambulante Leistungen auf räumliche Distanz während der COVID-
19-Pandemie» publiziert. Das BAG möchte damit eine schweizweit einheitliche Praxis betreffend die 
telefonischen Konsultationen erwirken und hat dazu Empfehlungen formuliert, welche auf den Zeit-
raum der Geltungsdauer der Verordnung 2 vom 13. März 2020 über Massnahmen zur Bekämpfung 
des Coronavirus beschränkt sind. Uns ist es gelungen, dass das BAG auf einen Teil unserer Anträge 
eingetreten ist und Anpassungen vorgenommen hat. 
 

UPDATE VOM 07.04.2020 

https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/versicherungen/krankenversicherung/krankenversicherung-leistungen-tarife/Analysenliste.html
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/versicherungen/krankenversicherung/krankenversicherung-leistungen-tarife/Analysenliste.html
https://www.fmh.ch/files/pdf23/20190710-faq-labor_d.pdf
https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-78454.html
https://www.bag.admin.ch/dam/bag/de/dokumente/cc/kom/covid-19-faktenblatt-kostenuebernahme-ambulant.pdf.download.pdf/covid-19-faktenblatt-kostenuebernahme-ambulant.pdf
https://www.bag.admin.ch/dam/bag/de/dokumente/cc/kom/covid-19-faktenblatt-kostenuebernahme-ambulant.pdf.download.pdf/covid-19-faktenblatt-kostenuebernahme-ambulant.pdf
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Zurück zur Übersicht 

3.1 Tarifarische Empfehlungen des Bundesamtes für Gesundheit (BAG) 
Das Bundesamt für Gesundheit hat am 03. April 2020 in einem Faktenblatt für die tarifarische Situa-
tion folgende Empfehlungen gegeben: 
 
3.1.1 Limitationen für Telefonische Konsultation TARMED Kapitel 00 – Grundleistungen 
Betreffend Limitation sieht das BAG für die telefonische Konsultation durch den Facharzt keinen 
Handlungsbedarf und diese werden entsprechend nicht erhöht.  
Zulässige Positionen für die Verrechnung von Telefonaten  
Für die Verrechnung von telefonischen Konsultationen können wie bisher die TARMED Tarifpositio-
nen 00.0110 bis 00.0130 verwendet werden.  
Das BAG hält fest, dass die Limitationen und Abrechnungsregeln auf der Tarifposition telefonische 
Konsultation durch den Facharzt (00.0110ff), während der gültigen Verordnung COVID-19 des 
Bundesrats, identisch sind wie in der Grundkonsultation (00.0010ff) in der Arztpraxis. Im TARMED 
gibt es keine Kumulationsverbote von telefonischen Konsultationspositionen (00.0110ff) mit anderen 
Tarifpositionen, mit Ausnahme der Konsultation (00.0010ff) oder des Besuchs 00.0060ff). Damit ist 
denkbar, dass weitere Tarifpositionen in der gleichen Sitzung kombiniert werden können. 
 
3.1.2 Erhöhter Behandlungsbedarf 
Besonders gefährdete Patientinnen und Patienten (Art. 10b COVID-19-Verordnung 2) können unab-
hängig vom Alter als Personen mit erhöhtem Behandlungsbedarf gelten. Die entsprechenden Leis-
tungsposition (00.0026) und damit verbundenen erhöhten Limitationen dürfen angewendet werden. 
 
3.1.3 Limitationen für Telefonische Konsultation TARMED Kapitel 02.01 – Psychiatrische Di-

agnostik und Therapie 
Bei telefonischer Sitzung zwischen Arzt und Patient, welcher sich bereits in Therapie befindet, können 
die Limitationen für die telefonischen Konsultationen durch den Facharzt (02.0060ff), während der 
gültigen Verordnung COVID-19 des Bundesrates, analog der Limitation für die psychiatrischer Diag-
nostik und Therapie in der Arztpraxis, d.h. 75 Minuten (Einzelsetting), angewendet werden. 
 
3.1.4 Limitationen für Telefonische Konsultation TARMED Kapitel 02.03 - Delegierte Psycho-

therapie in der Arztpraxis 
Die Limitation für die telefonische Konsultation der delegierten Psychotherapie wird temporär, wäh-
rend der gültigen Verordnung COVID-19 des Bundesrates, auf 360 Minuten (72 x 5 Minuten) pro 6 
Monate erhöht. 

 
3.1.5 Dürfen mehrere telefonische Konsultationen pro Tag verrechnet werden? 
Wenn mehrere Telefonate mit dem Patienten/der Patientin geführt werden, dürfen diese verrechneten 
werden. Dies hält auch das BAG in ihrem Faktenblatt explizit fest. Grundsätzlich gilt ein Telefonat als 
eine Sitzung, wenn die Definition der Sitzung gemäss  
GI-8 des TARMED eingehalten wird: 
GI-8 - Sitzung 

«Eine Sitzung ist ein begrenzter Zeitraum (Kontaktaufnahme bis Kontaktende im ambulanten Be-
reich), während dessen ein Leistungserbringer durch einen Patienten, Paare, Familien oder Gruppen 
in Anspruch genommen wird.» 
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Zurück zur Übersicht 

3.1.6 Erhöhter Aufwand für Leistungen in Abwesenheit 
Das Bundesamt für Gesundheit BAG hat sich zu diesem Antrag im Faktenblatt bedauerlicherweise 
nicht geäussert. Sobald uns eine Antwort des Bundesrates vorliegt, wird die FMH ihre Mitglieder wie-
der informieren. 

4 Wie kann der Patientenkontakt per E-Mail abgerechnet werden? 
Bisher gibt es keine spezifische Tarifposition für eine Konsultation per E-Mail in der aktuell gültigen 
Tarifstruktur TARMED 01.00.09_BR. Das BAG äussert sich im Factsheet zur Tarifanpassung per 1. 
Januar 2018 wie folgt: «Sind die WZW-Bedingungen für die Konsultation per Mail erfüllt, kann sie 
grundsätzlich abgerechnet werden.1» 
Die Ausführungen im Faktenblatt vom 03. April 2020 widersprechen jenem im Factsheet zur Tarifan-
passung. Die FMH hält an der Interpretation fest, dass unter Einhaltung der WZW-Bedingungen E-
Mails an den Patienten grundsätzlich abgerechnet werden kann: 
E-Mails an die Patienten können mit den Tarifpositionen der ärztlichen telefonischen Konsultation 
bzw. der Tarifposition 00.0110 «Telefonische Konsultation durch den Facharzt, erste 5 Min.» und ff 
abgerechnet werden. Diese Abrechnungsempfehlung gilt auch für Fachärzte für Psychiatrie und Psy-
chotherapie, die ihre E-Mails an die Patienten mit den Tarifpositionen 02.0060 «Telefonische Konsul-
tation durch den Facharzt für Psychiatrie bei Personen über 6 Jahren und unter 75 Jahren, pro 5 
Min.» und ff abrechnen können. 
 
 

 

 
1 https://www.bag.admin.ch/dam/bag/de/dokumente/kuv-leistungen/tarifstruktur-tarmed/faq-anpassungen-tarmed-01-01-
2018.pdf.download.pdf/FAQ%20TARMED.pdf 
 

https://www.bag.admin.ch/dam/bag/de/dokumente/kuv-leistungen/tarifstruktur-tarmed/faq-anpassungen-tarmed-01-01-2018.pdf.download.pdf/FAQ%20TARMED.pdf
https://www.bag.admin.ch/dam/bag/de/dokumente/kuv-leistungen/tarifstruktur-tarmed/faq-anpassungen-tarmed-01-01-2018.pdf.download.pdf/FAQ%20TARMED.pdf
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Weitere Informationen:   
Bundesamt für Gesundheit, Direktionsbereich Kranken- und Unfallversicherung, Tel. +41 58 462 37 23,  
tarife-grundlagen@bag.admin.ch, www.bag.admin.ch 
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Kostenübernahme für ambulante Leistungen auf räumliche Dis-
tanz während der COVID-19-Pandemie 
 
 
 
Das vorliegende Dokument enthält eine Auflistung der für die betroffenen Leistungserbringer-Gruppen 
heute gültigen Möglichkeiten zur Abrechnung von telefonischen Konsultationen. Mit dem Ziel, für die 
Zeit während der Corona-Pandemie eine schweizweit einheitliche Praxis sicherzustellen, enthält das 
Dokument zudem Empfehlungen des Bundesamtes für Gesundheit (BAG) für temporäre Lösungen zur 
Abrechnung von Konsultationen auf räumliche Distanz anstelle von Konsultationen in der Praxis oder 
bei den Patientinnen und Patienten zuhause. Die Empfehlungen stützen sich auf eine vorangehende 
Abstimmung des BAG mit den Krankenversichererverbänden (curafutura und santésuisse) sowie der 
Medizinaltarifkommission UVG MTK. Die Gültigkeit der Empfehlungen beschränkt sich auf den Zeitraum 
der Geltungsdauer der Verordnung 2 vom 13. März 2020 über Massnahmen zur Bekämpfung des 
Coronavirus (COVID-19-Verordnung 2; SR 818.101.24).  
 


1. Ausgangslage 


Die Tarife für ambulante Leistungen in der obligatorischen Krankenpflegeversicherung (OKP) gehen 
grundsätzlich davon aus, dass eine Behandlung in physischer Anwesenheit der Patientinnen und 
Patienten und der Leistungerbringer am selben Ort erfolgt.  


Für ambulant tätige Ärztinnen und Ärzte in der freien Praxis wie im Spital sind in der Tarifstruktur für 
ärztliche Leistungen (TARMED1) zusätzlich telefonische Konsultationen vorgesehen. Für die 
Fachärztinnen und Fachärzte für Psychiatrie und Psychotherapie sowie für die delegiert arbeitenden 
Psychologinnen und Psychologen ist die für eine telefonische Konsultation abrechenbare Zeit jedoch 
mit einer deutlich tieferen Limite versehen als die abrechenbare Zeit für eine Konsultation in der Praxis.  


Für alle anderen ambulant tätigen Leistungserbringer sind in der Regel telefonische Konsultationen im 
jeweiligen Tarif nicht vorgesehen.  


Aufgrund der im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie vom Bundesrat beschlossenen 
Verhaltensanweisungen wie beispielsweise Abstand halten oder möglichst Zuhause bleiben, besteht 
das Anliegen, notwendige dringliche Untersuchungen, Behandlungen und Therapien statt in der Praxis 
auf räumliche Distanz durchführen und abrechnen zu können. Dieses Faktenblatt zeigt für die 
betroffenen Leistungserbringer-Gruppen die heute gültigen Möglichkeiten zur Abrechnung von 
telefonischen Konsultationen sowie die Empfehlungen des BAG für temporäre Lösungen bei 
Einschränkungen gegenüber der Konsultation in der Praxis durch den Tarif auf.  


 


                                                      
1 Vgl. Verordnung über die Festlegung und die Anpassung von Tarifstrukturen in der Krankenversicherung (832.102.5) 
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2. Allgemeine Grundsätze für alle Leistungserbringer 
 Nach Artikel 10a Absatz 2 der Verordnung 2 vom 13. März 2020 über Massnahmen zur 


Bekämpfung des Coronavirus (COVID-19-Verordnung 2) dürfen Leistungen ohne medizinische 
Dringlichkeit nicht durchgeführt werden. Die Empfehlungen beziehen sich somit nur auf dringend 
angezeigte medizinische Leistungen. 


 Kann auf eine medizinische Leistung nicht verzichtet oder kann sie nicht zu einem späteren 
Zeitpunkt durchgeführt werden, ohne dass bei der betroffenen Person Nachteile zu erwarten sind, 
die über geringe physische und psychische Beschwerden und Beeinträchtigungen hinausgehen 
(siehe Art. 10a COVID-19-Verordnung 2) und kann diese nicht auf räumliche Distanz durchgeführt 
werden, so sind die Empfehlungen des BAG zur Anwendung von Schutzmaterial zu beachten. 


 Die eingesetzten Methoden für medizinische Untersuchungen, Behandlungen und Therapien auf 
räumliche Distanz müssen den Kriterien von Wirksamkeit, Zweckmässigkeit und 
Wirtschaftlichkeit (WZW) entsprechen. Es ist die gleiche Behandlungsqualität wie bei einem 
direkten physischen Kontakt mit den Patientinnen und Patienten sicherzustellen. 


 Die Leistungen auf räumliche Distanz dürfen nicht dazu dienen, den durch die Corona-
Notmassnahmen bedingten Umsatzrückgang einzelner Leistungserbringer zu kompensieren.  


 Leistungen auf räumliche Distanz müssen im direkten und zeitgleichen mündlichen Kontakt 
erfolgen, also über Videotelefonie oder Telefon. Ein schriftlicher und zeitversetzter Kontakt, 
beispielsweise über Email, Chat oder Kurzmitteilungsdienste gilt nicht als fernmündlicher Kontakt. 


 Bei Leistungen auf räumliche Distanz sind die Vorgaben des Datenschutzes und des Persönlich-
keitsschutzes des Patienten durch den behandelnden Leistungserbringer sicher zu stellen. 


 Die Gültigkeit der Empfehlungen beschränkt sich auf den Zeitraum der Geltungsdauer der COVID-
19-Verordnung 2 vom 13. März 2020. 


 


3. Tarife für telefonische Konsultationen  


3.1. Ärztinnen und Ärzte (inkl. delegierte Psychotherapie) 


a. Alle Fachärzte 


Für die telefonische Konsultation durch alle Fachärzte und Fachärztinnen unabhängig ihres 
Weiterbildungstitels gilt gemäss TARMED 1.09 Folgendes: 
 Grundsätzlich ist die telefonische Konsultation auf 20 Minuten pro Sitzung limitiert. 
 Ausnahmefälle sind Personen unter 6 und über 75 Jahren oder Personen mit erhöhtem 


Behandlungsbedarf. In diesen Fällen ist die telefonische Konsultation auf 30 Minuten pro Sitzung 
limitiert. 


 Die Anzahl Sitzungen selber ist nicht limitiert. 
 Die Limitationen und Abrechnungsregeln sind identisch mit jenen für die Grundkonsultation in der 


Arztpraxis.  


Betreffend Limitation sieht das BAG für die telefonische Konsultation durch den Facharzt keinen 
Handlungsbedarf. Das BAG empfiehlt jedoch Folgendes: 
 Besonders gefährdete Patientinnen und Patienten (Art. 10b COVID-19-Verordnung 2) können 


unabhängig vom Alter als Personen mit erhöhtem Behandlungsbedarf gelten. Die entsprechenden 
Leistungspositionen und damit verbundenen erhöhten Limitationen dürfen angewendet werden. 


 Die Positionen für telefonische Konsultationen können für jeglichen fernmündlichen, d.h. direkten 
und simultanen/zeitgleichen Kontakt (z.B. Videokonferenz) angewendet werden.  


 Da die Anzahl Sitzungen nicht limitiert ist, kann in Ausnahmefällen und bei medizinischer 
Notwendigkeit mehr als eine Sitzung pro Tag für telefonische Konsultationen (mit Unterbruch) 
abgerechnet werden. Die Abrechnung von mehreren Sitzungen pro Tag zur Umgehung der 
Limitationen ist nicht zulässig. 


Die TARMED-Positionen für die telefonische Konsultation durch alle Fachärzte sind im Anhang 
aufgeführt. 



https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/information-fuer-die-aerzteschaft/dokumente-fuer-gesundheitsfachpersonen.html
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b. Fachärzte für Psychiatrie und Psychotherapie sowie Kinder- und Jugendpsychiatrie und -
psychotherapie 


Für die telefonische Konsultation durch den Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie sowie Kinder- 
und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie gilt gemäss TARMED 01.09 Folgendes: 


 Grundsätzlich ist die telefonische Konsultation auf 20 Minuten pro Sitzung limitiert. 
 Ausnahmefälle sind Personen unter 6 und über 75 Jahren oder Personen mit erhöhtem 


Behandlungsbedarf. In diesen Fällen ist die telefonische Konsultation auf 40 Minuten pro Sitzung 
limitiert. 


 Die Anzahl Sitzungen selber ist nicht limitiert. 
 Die Limitationen und Abrechnungsregeln sind nicht identisch mit jenen für die psychiatrische 


Diagnostik und Therapie in der Arztpraxis. Für diese ist die erste Sitzung auf 90 Minuten limitiert, 
die Folgesitzungen auf 75 Minuten (Einzelsetting).  


 Die Position für psychatrische Krisenintervention kann auch bei telefonischer psychiatrischer 
Krisenintervention abgerechnet werden und ist nicht limitiert. 


Da für die abrechenbare Zeit für die telefonische Konsultation durch den Facharzt/die Fachärztin für 
Psychiatrie und Psychotherapie sowie für Kinder- und Jugendpsychiatrie und –psychotherapie eine 
tiefere Limiation gilt als für die Konsultation in der Praxis, empfiehlt das BAG Folgendes: 


 Besonders gefährdete Patientinnen und Patienten (Art. 10b COVID-19-Verordnung 2) können 
unabhängig vom Alter als Personen mit erhöhtem Behandlungsbedarf gelten. Die entsprechenden 
Leistungspositionen und damit verbundenen erhöhten Limitationen dürfen angewendet werden. 


 Die Positionen für telefonische Konsultationen können für jeglichen fernmündlichen, d.h. direkten 
und simultanen/zeitgleichen Kontakt (z.B. Videokonferenz) angewendet werden.  


 Bei fernmündlicher Sitzung zwischen Arzt und Patient, welcher sich bereits in Therapie befindet, 
können die Limitationen analog der Limitation für die psychiatrischer Diagnostik und Therapie in 
der Arztpraxis, d.h. 75 Minunten (Einzelsetting), angewendet werden. 


Die TARMED-Positionen für die telefonische Konsultation durch den Facharzt für Psychiatrie und 
Psychotherapie sowie Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie sind im Anhang aufgeführt. 


 


c. Delegierte Psychotherapie 


Für die telefonische Konsultation durch den delegierten Psychologen gilt gemäss TARMED 1.09 
Folgendes: 


 Die telefonische Konsultation ist auf 240 Minuten pro 6 Monate limitiert. 
 Es gibt keine Ausnahmen für Personen unter 6 und über 75 Jahren oder für Personen mit erhöhtem 


Behandlungsbedarf.  
 Die Limitation und Abrechnungsregel ist nicht identisch mit jener für die delegierte 


psychotherapeutische Behandlung in der Arztpraxis. Für diese ist die Sitzung auf 90 Minuten 
limitiert (Einzelsetting).  


Da für die abrechenbare Zeit für die telefonische Konsultation der delegierten Psychotherapie eine 
tiefere Limiation gilt als für die Konsultation in der Praxis, empfiehlt das BAG Folgendes: 


 Die Positionen für telefonische Konsultationen können für jeglichen fernmündlichen, d.h. direkten 
und simultanen/zeitgleichen Kontakt (z.B. Videokonferenz) angewendet werden. 


 Die Limitation für die telefonische Konsultation der delegierten Psychotherapie wird temporär auf 
360 Minuten (72 x 5 Minuten) pro 6 Monate erhöht. 


Die TARMED-Position für die telefonische Konsultation durch den delegierten Psychologen ist im 
Anhang aufgeführt. 
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d. Spitalpsychiatrie 


Für die telefonische Konsultation durch behandelnden Psychologen/Psychotherapeuten in der 
Spitalpsychiatrie gilt gemäss TARMED 01.09 Folgendes: 


 Grundsätzlich ist die telefonische Konsultation auf 20 Minuten pro Sitzung limitiert. 
 Ausnahmefälle sind Personen unter 6 und über 75 Jahren oder Personen mit erhöhtem 


Behandlungsbedarf. In diesen Fällen ist die telefonische Konsultation auf 40 Minuten pro Sitzung 
limitiert. 


 Die Anzahl Sitzungen selber ist nicht limitiert. 
 Die Limitationen und Abrechnungsregeln sind nicht identisch mit jenen für die nichtärztliche 


Diagnostik und Therapie in der Psychiatrie. Für diese ist die Sitzung auf 90 Minuten limitiert 
(Einzelsetting).  


Da für die abrechenbare Zeit für die telefonische Konsultation durch den behandelnden Psychologen in 
der Spitalpsychiatrie eine tiefere Limiation gilt als für die Konsultation in der Spitalpsychiatrie, empfiehlt 
das BAG Folgendes: 


 Besonders gefährdete Patientinnen und Patienten (Art. 10b COVID-19-Verordnung 2) können 
unabhängig vom Alter als Personen mit erhöhtem Behandlungsbedarf gelten. Die entsprechenden 
Leistungspositionen und damit verbundenen erhöhten Limitationen dürfen angewendet werden. 


 Die Positionen für telefonische Konsultationen können für jeglichen fernmündlichen, d.h. direkten 
und simultanen/zeitgleichen Kontakt (z.B. Videokonferenz) angewendet werden. 


Die TARMED-Positionen für die telefonische Konsultation durch den behandelnden Psychologen in der 
Spitalpsychiatrie sind im Anhang aufgeführt. 


 


3.2. Nichtärztliche Leistungserbringer  


Die Abrechnungsmöglichkeiten für Leistungen auf räumliche Distanz für nichtärztliche Leistungs-
erbringer befinden sich noch in Klärung. Weitere Präzisierungen folgen daher. 


 


4. Gültigkeit der Empfehlungen des BAG 
Die Gültigkeit aller zusätzlich zu den jeweils gültigen Tarifen gemachten Empfehlungen sind auf den 
Zeitraum der Geltungsdauer der Verordnung 2 vom 13. März 2020 über Massnahmen zur 
Bekämpfung des Coronavirus (COVID-19-Verordnung 2) befristet. Die jeweiligen Tarife bleiben 
gültig. Die hier aufgeführten Empfehlungen sind als Ergänzung zu den Tarifen zu betrachten. 
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Anhang: Gültige Tarifpositionen für telefonische Konsultationen 


1. Alle Fachärzte (TARMED 1.09) 


Position Bezeichnung Taxpunkte Limitation pro 
Sitzung 


Limitation 
über Zeitraum 


00.0110 Telefonische Konsultation durch den Facharzt, erste 5 Min.  18.61 1/Sitzung keine 


00.0120 Telefonische Konsultation durch den Facharzt bei Personen über 6 Jahren und unter 75 Jahren, jede 
weiteren 5 Min. 18.61 2/Sitzung keine 


00.0125 Telefonische Konsultation durch den Facharzt bei Kindern unter 6 Jahren und Personen über 75 
Jahren, jede weiteren 5 Min. 18.61 4/Sitzung keine 


00.0126 Telefonische Konsultation durch den Facharzt bei Personen über 6 Jahren und unter 75 Jahre mit ei-
nem erhöhten Behandlungsbedarf, jede weiteren 5 Min. 18.61 4/Sitzung keine 


00.0130 Telefonische Konsultation durch den Facharzt, letzte 5 Min 9.31 1/Sitzung keine 


 


2. Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie sowie Facharzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie und –psychotherapie (TARMED 1.09) 


Position Bezeichnung Taxpunkte Limitation pro 
Sitzung 


Limitation 
über Zeitraum 


02.0060 Telefonische Konsultation durch den Facharzt für Psychiatrie bei Personen über 6 Jahren und unter 75 
Jahren, pro 5 Min. 17.25 4/Sitzung keine 


02.0065 Telefonische Konsultation durch den Facharzt für Psychiatrie bei Kindern unter 6 Jahren und Personen 
über 75 Jahren, pro 5 Min. 17.25 8/Sitzung keine 


02.0066 Telefonische Konsultation durch den Facharzt für Psychiatrie bei Personen über 6 Jahren und unter 75 
Jahren mit einem erhöhten Behandlungsbedarf, pro 5 Min.  17.25 8/Sitzung keine 


02.0080 Psychiatrische Krisenintervention 17.25 keine keine 
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3. Telefonische Konsultation durch den delegierten Psychologen (TARMED 1.09) 


Position Bezeichnung Taxpunkte Limitation 
pro Sitzung 


Limitation über 
Zeitraum 


02.0250 Telefonische Konsultation durch delegierten Psychologen/Psychotherapeuten, pro 5 Min 12.46 keine 240 Minuten pro 
6 Monate 


 


4. Telefonische Konsultation durch den behandelnden Psychologen in der Spitalpsychiatrie (TARMED 1.09) 


Position Bezeichnung Taxpunkte Limitation 
pro Sitzung 


Limitation über 
Zeitraum 


02.0150 Telefonische Konsultation durch behandelnden Psychologen/Psychotherapeuten bei Personen 
über 6 Jahren und unter 75 Jahren, pro 5 Min 12.49 4/Sitzung keine 


02.0155 Telefonische Konsultation durch behandelnden Psychologen/Psychotherapeuten bei Kindern 
unter 6 Jahren und Personen über 75 Jahren, pro 5 Min.  12.49 8/Sitzung keine 


02.0156 Telefonische Konsultation durch behandelnden Psychologen/Psychotherapeuten bei Personen 
über 6 Jahren und unter 75 Jahren mit einem erhöhten Behandlungsbedarf, pro 5 Min.  12.49 8/Sitzung keine 


 


 


 


 
 





